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1698 März 5 . /Februar 25 . [ ! ] , Ermatingen A
SCHREIBEN VON [ BUERGERMEISTER] HANS KASPAR AMMANN AN DEN REG.

LANDVOGT IM THURGAU, BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN VON GE-
STELENBURG, "DESS [ GROSSEN] RATHS UND OBRISTER VELT-
WACHTMEISTER HOCHLOBL. STANDS ZUG", FRAUENFELD

"Mitbringer dis hab ich hiemit begleiten , und darbey . . . Anzeigen wohlen , wie

ihro Gestreng Selbsten bewust , auch mit Mehrerem Muntlich darvon geredt wor¬

den , wie das unser bekhen alhie , mit Gabriel Hirkhets  Seel , witib

(welche die Zeit hero von Costanz Zu grossem ihren schaden und nachtheill brot

alhero getragen ) Jn Streit kommen, die bekhen aber vermeindende , weil Sy ihr

handtwerkh Ehrlich Erlernt , und sich mit weib und Kind gleichsam darvon Erne-

ren Müssen , bey Neben sy alle bürgerlichen beschwerden , mit Steür und Anlagen

Eichten , auch Stäg und wäg . . . müsen helffen in Ehren Erhalten , sy hoffentlich

als bürgere mögen geschützt und geschirmbt werden , hiemit underthenig bitten¬

de , das bedeüter witib , solche Ohngebühr und bürgerlicher schmellerung , möcht

abgestrikht , und sy bey des Flekhens rechten möchten geschirmbt werden , wan

aber sy bis dato nach nit darzuo kommen . . . mögen , Obschon von Seiten ihro

Gestreng Urkhund Ertheilt , Auch vor rath dertwegen Verordnung gemacht worden,

Luth beykomenden Extracth welches aber alles die Ursach weil Einige burger

Starkh sich darwider gsezt und sonderbaar die fischer dise herkhetin gesterkht,

und befeichen brot hineinzuotragen , Auch Letstmahl bey der Gemeind nichts hat

könen deretwegen geschlossen werden Weil wie gemelt Etliche burger Starkh dar¬

wider sich gesezt Andere Ehrliche burger , und vorgesezte [wohl der Ammann und



Bürgermeister von Ermatingen gemeint ] , aber achten Ehrlich und billich Sin,

Crafft unser Genedigen herren und Oberen [d . h . der im Thurgau reg . Orte ] Er-

kantnus (wie beykomende Abschrifft Zeiget ) sy Zu schützen und zu schirmen,

deretwegen umb hochoberkeitliche Assistenz gebäten wirdt , und biten wir Eins¬

theils , das Es bey deme was vor Rath geordnet und erkent Es sein verbleiben

darbeyhaben , Auch sametliche burgerschafft deme obzuohalten verbunden sein,

andertheils mögen wir Gantz wohl Leiden , und wirdt uns nit Entgegen , Sonder¬

lich lieb sein das die Ohngehorsammen Hochoberkeitlich Zu der Gebür verleitet

werdind , dan wir dahin als zu unserem Genädigen Schutz - und schirm herren Zuo-

fluocht Nemmen, der uns auch bey unsem wenig habenden Gerechtsccmmenen Manu-

tiniren wirdt . Wan [aber ] in Ein oder dem Anderen mehrere Verbesserung manglen

solte , bäten wir es vor rath Zu weisen ; soll wie von altem hero beschehen

fernere die Gebühr verschafft werden ".

Original , mit Siegel - AH 42 , 2- 3 - Blatt 3r  leer
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